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Satzung des Phantastik-Autor*innen-Netzwerks (PAN) e.V. 
Fassung vom 1. August 2025

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen Phantastik-Autor*innen-Netzwerk (PAN) e.V.

(2) Er hat den Sitz in Dillingen.

(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Saarlouis eingetragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

• • •

§2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils 
gültigen Fassung.

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von phantastischer deutschsprachiger Literatur.

(3) Der Verein verfolgt den gemeinnützigen Zweck durch folgende Aktivitäten:

a. Unterstützung, Initiierung und Durchführung von Projekten in dem in § 2 (1) aufge-
führten Bereich

b. Unterstützung, Organisation, Koordinierung und Durchführung von kulturellen Ver-
anstaltungen, z.B. Literaturfestivals, Lesungen, Buchmessen, Kongresse

c. Unterstützung von Autor*innen bei der Zusammenarbeit mit Verlagen

d. Bereitstellung von internetbasierten Plattformen zum Zweck des Austausches, der 
Präsentation, Weiterbildung und Qualifizierung

e. Vernetzung von Autor*innen, Leser*innen und Expert*innen der Buch- und Verlags-
branche

f. Unterstützung wissenschaftlicher Arbeit zu phantastischer Literatur

g. Auszeichnung von herausragenden Werken im Sinne des Vereinszwecks

h. Mentoring und Unterstützung von Nachwuchsautor*innen
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(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
darf das Vermögen des Vereins nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden 
(vgl. § 9).

• • •

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten mit 
Ausnahme des Vorstandes gemäß § 8 Abs. 10.

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

• • •

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die seine Ziele 

unterstützt.

(2) Der Verein besteht aus:

a. ordentlichen Mitgliedern,

b. Nachwuchsmitgliedern,

c. außerordentlichen Mitgliedern,

d. Ehrenmitgliedern.

(3) Ordentliche Mitglieder sind Autor*innen, die

a. mindestens zwei eigenständige Veröffentlichungen phantastischer fiktionaler Werke 
vorweisen können (kein Druckkostenzuschussverlag)

b. im Original deutschsprachig veröffentlichen

c. volljährig sind.

(4) Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen Auf-
gaben persönlich, finanziell oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom 
Vorstand als fördernde und passive Mitglieder aufgenommen werden. Sie werden au-
ßerordentliche Mitglieder.

(5) Auf Vorschlag des Gesamtvorstandes kann die Mitgliederversammlung Personen, die 
sich im Sinne des Vereinsziels in besonderer Weise verdient gemacht haben, zu Ehren-
mitgliedern ernennen.

(6) Nachwuchsmitglieder sind Autor*innen, die noch keine oder nur eine eigenständige 
Veröffentlichung phantastischer fiktionaler Werke vorweisen können.

a. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder, aber kein 
aktives und passives Wahlrecht.

b. Ab Aufnahme in den Verein haben sie zwei Jahre Zeit, zwei eigenständige Veröffent-
lichungen phantastischer fiktionaler Werke vorzulegen.

c. Gelingt ihnen das nicht, können sie in eine Fördermitgliedschaft wechseln, andern-
falls scheiden sie automatisch aus dem Verein aus.

d. Ein erneuter Antrag auf Nachwuchsmitgliedschaft ist nicht möglich.

e. Ein Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft ist jederzeit möglich, sofern die Bedingun-
gen erfüllt sind.

(7) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet ein von der Mitgliederver-
sammlung gemäß §6 (3) einberufener Ausschuss. Der Ausschuss besteht aus

a. dem Gesamtvorstand

b. weiteren ordentlichen Mitgliedern bis zu einer maximalen Anzahl von zwölf Perso-
nen.

Die Aufnahme in den Ausschuss erfolgt formlos auf der Mitgliederversammlung für ein 
Jahr. Während des Jahres ausscheidende Ausschussmitglieder werden bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung nicht nachbesetzt.

Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(8) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht be-
gründet werden

(9) Die Mitgliedschaft endet

a. durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung zum 30.11. des laufenden Ka-
lenderjahres;

b. durch Streichung, wenn der Mitgliedsbeitrag bis zum 31.03. des Folgejahres trotz 
Mahnung nicht gezahlt wurde;
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§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

(1) der Vorstand,

(2) die Mitgliederversammlung,

(3) Ausschüsse, die für besondere Aufgaben geschaffen werden.

• • •

§ 7 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereins-
interesse erfordert oder wenn die Einberufung von 1/4 der Vereinsmitglieder schriftlich 
und unter Angabe des Zweckes und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich (postalisch oder per E-
Mail) durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wo-
chen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Mitglieder können zusätzlich 
Anträge zur Tagesordnung bis 7 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich (postalisch oder per E-Mail) einreichen. Die Mitgliederversammlung be-
schließt die endgültige Tagesordnung.

(4) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins und zuständig für alle 
Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht den Ausschüssen zur Erledigung bzw. Be-
schlussfassung übertragen sind.

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 

a. Wahl des Vorstandes

b. Entlastung des Vorstandes

c. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes

d. Schaffung von Ausschüssen für besondere Aufgaben

e. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Ordnungen

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig aner-
kannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes ordentli-
che Mitglied hat eine Stimme.

c. durch Tod (natürliche Person), bzw. Auflösung (juristische Person);

d. durch Ausschluss gemäß §4 (10).

(10) Der Ausschluss eines Mitgliedes ist zulässig:

a. wenn das Mitglied den Bestimmungen der Satzung oder den Beschlüssen der Mit-
glieder schuldhaft zuwiderhandelt;

b. wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt.

c. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied kann 
den Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftlich begründete Beschwerde an-
fechten, über die der Vorstand entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht 
die Mitgliedschaft.

(11) Die Mitglieder sind verpflichtet:

a. Die Satzung des Vereins sowie seine sonstigen Ordnungen und Bestimmungen zu 
beachten.

b. Die Bestrebungen des Vereins zu unterstützen.

c. Ihren Beitrags- und Zahlungsverpflichtungen dem Verein gegenüber pünktlich nach-
zukommen.

d. Änderungen von Anschrift und E-Mail unverzüglich bekanntzugeben.

• • •

§ 5 Beiträge
(1) Alle Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-

sammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit 
der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
erforderlich.

(2) Der Beitrag ist von allen Mitgliedern jährlich im Voraus zu begleichen.

(3) Ehrenmitglieder werden von der Zahlung der Vereinsbeiträge freigestellt.

(4) Jedes Vorstandsmitglied kann sich auf Wunsch von der Zahlung der Vereinsbeiträge 
freistellen lassen.

• • •
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(9)  Den Mitgliedern des vertretungsberechtigten Vorstandes (gemäß §8 Abs. (3): Vorsitzen-
de*r, 2. Vorsitzende*r, Schatzmeister*in und Schriftführer*in/Archivar*in) kann durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung die Zahlung einer Vergütung in Höhe der Ehren-
amtspauschale i.S.d. Nr. 26 a EStG gewährt werden.

• • •

§ 9 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt „Auf-
lösung des Vereins“ stehen. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf 
nur erfolgen, wenn es

• der Gesamtvorstand mit einer 3/4 Mehrheit aller seiner Mitglieder beschlossen hat 
oder

• von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.

Die Auflösung kann nur mit einer 3/4 Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mit-
glieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

Bei Auflösung oder Au�ebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins zu 
gleichen Teilen an Phantas�sche Akademie e.V. Verein zur Förderung 
phantas�scher Literatur im deutschsprachigen Raum, Friedensstraße 32, 68199 
Mannheim und Phantas�sche Bibliothek Wetzlar, S��ung des bürgerlichen 
Rechts, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar, die es unmi�elbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtä�ge oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben.

(6)  Satzungsänderungen bedürfen einer 3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Alle üb-
rigen Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. Redaktionelle Änderungen können vom Vorstand vorgenommen 
werden.

Aktiv und passiv wahlberechtigt sowie auch in der Mitgliederversammlung stimmbe-
rechtigt sind die ordentlichen Mitglieder (vgl. § 4 (3)) sowie Ehrenmitglieder. Das 
Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

• • •

§ 8 Der Vorstand
(1) Der Vorstand vertritt den Verein im Sinne des § 26 BGB. Er führt die laufenden Ge-

schäfte nach den Vorschriften der Satzung und ggf. beschlossener Ordnungen sowie 
nach Maßgabe der durch die Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse.

(2) Der Vorstand besteht aus mindestens 4 Mitgliedern:  Vorsitzende*r, 2. Vorsitzen-
de*r,  Schatzmeister*in und Schriftführer*in/Archivar*in. Sie bilden den geschäftsfüh-
renden Vorstand. Durch die Mitgliederversammlung können bis zu 5 weitere Vorstands-
mitglieder gewählt werden, die den erweiterten Vorstand bilden. Vorsitzende*r, 2. Vor-
sitzende*r, Schatzmeister*in und Schriftführer*in sind einzeln vertretungsberechtigt.

(3) Außerordentliche Ausgaben ab 1000,- Euro bedürfen der Zustimmung durch den ge-
samten geschäftsführenden Vorstand. Dies wird im Innenverhältnis geregelt.

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung mindestens 
zwei Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des*der Vorsitzenden den Ausschlag.

(5) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher Stim-
menmehrheit für die Dauer von zwei Jahren aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder 
gewählt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds aus vereinstechni-
schen, privaten oder sonstigen Gründen, kann der Posten bei der nächsten Mitglieder-
versammlung nachbesetzt werden.

(6) Der Vorstand kann Personal einstellen. Beschlüsse über Personalfragen werden vom 
Vorstand gefasst.

(7) Der Vorstand kann auf schriftlichen Antrag von mindestens 25 Mitgliedern durch eine 
einfache Mehrheit auf der Mitgliederversammlung abberufen werden. Eine Neuwahl 
hat unverzüglich stattzufinden.

(8) Die Vertretungsmacht des Vorstandes wird dahingehend eingeschränkt, dass die Mit-
glieder nur mit ihrem Anteil am Vereinsvermögen haften.


